
   

Erläuterung zum Sachkonto 

Zuwendungen gemäß § 40 Kreisordnung NRW 

für das Haushaltsjahr 2017 

 

 

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.06.2014 die Verteilung der Zuwendungen 

gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW für Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordnete 

ohne Fraktions- und Gruppenzugehörigkeit beschlossen.  

 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Fraktionsgröße beinhalten diese Zuwendungen 

pauschale Personalkostenzuschüsse. Unter Berücksichtigung der 

Orientierungsdaten des Innenministeriums, werden die Personalkostenzuschüsse 

gegenüber dem Vorjahr um 1 % erhöht. 

 

Aufgrund der kritischen Haushaltslage bleiben die abgeordnetenbezogenen 

Sachkosten bei 1.000 €. 

 

A) Fraktionen 

 

Grundkostenpauschale 

bei Fraktionen mit mehr als 10 KTA 18.406,51 EUR  

bei Fraktionen mit bis zu 10 KTA 9.203,26 EUR  

 

abgeordnetenbezogene Sachkosten 

je KTA 1.000,00 EUR  

 

Personalkostenzuschuss – pauschal 

je angefangene 5 KTA ½ Stelle 

Kosten 1. Stelle (39.164,83 EUR + 1 %) 39.556,48 EUR 

Kosten weitere Stelle (36.870,88 EUR + 1%) 37.239,59 EUR 

 

B) Gruppe 

 

Gruppenzuschuss (2/3 einer Fraktion mit 3 KTA 

= 2/3 von 31.981,50 EUR) 21.321,00 EUR  

 

C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit 

70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses    7.462,35 EUR 

 



   

I. CDU-Kreistagsfraktion 

 Grundkostenpauschale 18.406,51 EUR 

30 KTA x 1.000,00 EUR 30.000,00 EUR 

1 Stelle x 39.556,48 EUR 39.556,48 EUR 

2 Stellen x 37.239,59 EUR 74.479,18 EUR 

    162.442,17 EUR 
 

II. SPD-Kreistagsfraktion  

Grundkostenpauschale 18.406,51 EUR 

19 KTA x 1.000,00 EUR 19.000,00 EUR 

1 Stelle x 39.556,48 EUR 39.556,48 EUR 

1 Stelle x 37.239,59 EUR 37.239,59 EUR 

    114.202,58 EUR 
 

III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Grundkostenpauschale 9.203,26 EUR 

8 KTA x 1.000,00 EUR 8.000,00 EUR 

1 Stelle x 39.556,48 EUR 39.556,48 EUR 

    56.759,74 EUR 
 

IV. FDP-Kreistagsfraktion 

Grundkostenpauschale 9.203,26 EUR 

6 KTA x 1.000,00 EUR 6.000,00 EUR 

1 Stelle x 39.556,48 EUR 39.556,48 EUR 

    54.759,74 EUR 
 

V. Kreistagsfraktion Die Linke 

Grundkostenpauschale 9.203,26 EUR 

3 KTA x 1.000,00 EUR 3.000,00 EUR 

½ Stelle x 39.556,48 EUR 19.778,24 EUR 

    31.981,50 EUR 
 

VI. Kreistagsfraktion UWG/Aktive 

Grundkostenpauschale 9.203,26 EUR 

3 KTA x 1.000,00 EUR 3.000,00 EUR 

½ Stelle x 39.556,48 EUR 19.778,24 EUR  

    31.981,50 EUR 
 



   

VII. FdB 

Gruppenzuschuss 21.321,00 EUR 

 

VIII. KTA Zentrum 7.462,35 EUR 
 
IV. KTA Piraten       7.462,35  EUR 
 
V. KTA Patatzki       7.462,35 EUR 
 
 
 
 
 

Gesamtansatz : 

Zuschuss für die CDU-Kreistagsfraktion 162.442,17 EUR 

Zuschuss für die SPD-Kreistagsfraktion 114.202,58 EUR 

Zuschuss für die Kreistagsfraktion 

Bündnis 90/Die Grünen 56.759,74 EUR 

Zuschuss für die FDP-Kreistagsfraktion 54.759,74 EUR 

Zuschuss für die Kreistagsfraktion Die Linke 31.981,50 EUR 

Zuschuss für Kreistagsfraktion UWG/ Die Aktive 31.981,50 EUR 

Zuschuss für die Kreisgruppe FdB 21.321,00 EUR 

Zuschuss für KTA Zentrum 7.462,35 EUR 

Zuschuss für KTA Piraten 7.462,35 EUR 

Zuschuss für KTA Patatzki 7.462,35 EUR 

 

Gesamtbetrag 495.835,28 EUR 
          
 
 
 
gerundeter Ansatz für 2017 515.000,00 EUR 

 

 

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums, werden die 

Personalkostenzuschüsse in 2018 erneut um 1 % erhöht. 

Der Personalkostenzuschuss beträgt somit 39.952,04 EUR bzw. 37.611,99 EUR. 

 
gerundeter Ansatz für 2018 530.000,00 EUR 

 


